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Standort Oberwald 

 

 
 
 

 

Standort Obergesteln 

 

 
 

Schulhaus 

Sporthalle 

Touristinfo 
Postagentur 

Sammelstelle „Schulhaus“ 

•  

Sammelstelle „Schlüsselacker“ 

Sammelstelle „Untere Mattenstrasse“ 

Gemeinde /  
Raiffeisenbank 
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Standort Ulrichen 

 

 
 
 

 
 
 
 

Öffnungszeiten «ganzjährig»                             06.00 - 22.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfarrkirche 

Einstellhalle 

Sammelstelle „Furkastrasse“ 

Volg / Postagentur 

Rest. Gommerträff 

Sammelstelle „Nufenenstrasse“ 
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Gebührenverbund Oberwallis 

 
Der Kehricht darf nur in den offiziellen und gebührenpflichtigen Säcken, die mit dem 
abgebildeten Signet GEBÜHRENVERBUND OBERWALLIS versehen sind, bereit-
gestellt werden. 
 
 

 
 
 
 
In die Gebührensäcke gehören nur brennbare und ungiftige Abfälle, für die es keine 
Separatsammlungen gibt.  
 
Folgende Werkstoffe können in den Separatsammelstellen kostenlos entsorgt werden:  

 

❑ Altglas  ❑ Pet  

❑ Altpapier ❑ Karton  

❑ Alu  ❑ Konservendosen  

❑ Altöl (Haushalt- und Motorenöl)  ❑ Batterien 
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Preise 
Kehrichtsäcke - Containerplomben - Sperrgutmarken 

 
 
Preise 
Gebühren- 
kehrichtsäcke 

17 l 
CHF 14.00 
10 Säcke 

35 l 
CHF 26.00 
10 Säcke 

60 l 
CHF 43.00 
10 Säcke 

110 l 
CHF 39.00 
5 Säcke 

 
 
Preise 
Containerplomben 

800 l 
CHF 52.00 
1 Plombe 

800 l 
CHF 104.00 
2 Plomben mechanisch  
gepresst 

 
 
Preise 
Sperrgutmarken 

grosse Sperrgutmarke 
bis 30 kg / bis 2m 
CHF 12.50 

kleine Sperrgutmarke 
bis 10 kg / bis 2m 
CHF 5.00 

 Schwarze Säcke mit Sperrgutmarke werden nicht abgeführt,  
nur durchsichtige Säcke mit Sperrgutmarke! 

 
 
Verkaufsstellen Gebührensäcke Plomben Sperrgutmarken 

Volg Oberwald x x x 

Gemeinde Obergoms x x x 

Volg Ulrichen x x x 
 
Gebührensäcke, Sperrgutmarken und Containerplomben sind in praktisch allen     
Lebensmittelgeschäften der Region erhältlich. 
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Sperrgut 

 
Auszug aus «Abfallwegweiser - www.abfall-oberwallis.ch» 
 
   Was  

Brennbares Material, Altholz, Holzabfälle aus Umbauten/Gebäudeabbrü-
chen, brennbare Möbel, Bettgestelle, Matratzen, Schränke, Türen, Tapeten, 
Teppi-che, Koffer, Bügelbretter, Besen, Kisten, Holzlatten, Verpackungsholz, 
Bilder-rahmen ohne Glas, Velos, Gartenmöbel, Grill, Leiter, Vogelkäfig, Wä-
schestän-der, Zelte, Stoffbezüge, Skis, Sportgeräte, grosse Kinderspiel-
zeuge usw. 

 
   Wo  

- kleinere Mengen können der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden.  
- grössere Mengen (Gewerbe) müssen privat in die Kehricht-  
  Verbrennungsanlage (KVA Gamsen) geliefert werden.  
- vorherige Anmeldung erforderlich t +41 (0)27 923 12 33 

 
   Wichtig  

  Metallteile und Glas müssen vom Sperrgut getrennt werden. 
 

 
Preise 
Sperrgutmarken 

grosse Sperrgutmarke 
bis 30 kg / bis 2m 
CHF 12.50 

kleine Sperrgutmarke 
bis 10 kg / bis 2m 
CHF 5.00 

 Schwarze Säcke mit Sperrgutmarke werden nicht abgeführt,  
nur durchsichtige Säcke mit Sperrgutmarke! 

 
 
   Brennbares Sperrgut und Bündel sind mit einer Sperrgutmarke zu versehen 

und können der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden.  
 
   Sperrgut darf erst am Tag der Abfuhr, fühestens am Vorabend, bei den offizi-

ellen Sammelstellen deponiert werden. 
 
   Die Länge des Sperrguts darf 2 Meter nicht überschreiten. 
 
   Maximal dürfen 30 Kilo pro Sperrgutmarke (gross) nicht überschritten werden. 
 
   Maximal dürfen 10 Kilo pro Sperrgutmarke (klein) nicht überschritten werden. 
 
 

Besten Dank für die Mithilfe bei der fachgerechten Entsorgung Ihres Abfalls 
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